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Eureka Circe ist Herausgeberin und Curatorin verschiedener Buch-Reihen zur Theologie (z.B. „Unauthorized Grace“, oder „Deus Ex Machina - Vom fragenden Leben“), sowie Reihen zur Persönlichkeitsentwicklung und Naturheilkunde. Ebenso sind erschienen die frauenpolitischen Bände „Alice und der Wunderglaube – Wo und Warum der Feminismus in der katholischen Kirche versagt“, „MAIDEN’S MANIFESTO – Die Feuer-Fackel“, „DEAD DANCE – Die Trans-Bibel“, „DIGNITAS OMNIUM - Die Würde aller: Vatikans Enzyklika der Menschenrechte (noch nicht in Stein gemeißelt)“ sowie zuletzt: „Diskursverschiebung – Das Lexikon des Modernen Feminismus“.


Ihre These: "Künstliche Intelligenz (KI) stellt eine tiefgreifende Zäsur dar, weil sie das Verhältnis von Mensch, Wissen und Weltzugang fundamental verändert - nicht nur technisch, sondern auch kulturell, erkenntnistheoretisch und gesellschaftlich. Sie eröffnet einen neuen Zugang zum Wissen und führt zu dessen Vervielfachung und Demokratisierung: KI-Systeme machen Informationen niedrigschwellig verfügbar - oft ohne klassisches Lesen oder vertieftes Vorwissen. Das verändert grundlegend, wie wir denken, lernen und verstehen, und fördert zugleich eine neue Form der Individualisierung des Denkens - was sich exemplarisch auch für den spirituellen Glauben darstellen lässt. Mehr noch: Maschinen erzeugen heute Sinn - Texte, Bilder, Argumente -, wo früher ausschließlich menschliche Expertise gefragt war. Das hat langfristig Folgen für Bildung, Wissenschaft, Politik und Religion".









If you′re lost in the maze, you have to go back and change


It's okay to have worries


We all get lost in the dark, sometimes we live in the past


But we can start a new story


So let's wash away the blame, change is on its way


Let go, let the fire feed the flame


So, keep your head above water, don't get caught up


There′s a light that′s gonna guide us home


Keep your head above water, forget what they told ya


Nothing's ever set in stone


We′ll be dancin' on the ceilin′, livin' for the feelin′


No one can take away your rights


Keep your head above water, forget what they told ya


Nothing's ever set in stone.


nach: Head Above Water,


twocolors, Safri Duo, Chris de Sarandy









Einleitung:


Warum Menschenrechte nicht vor dem Altar enden dürfen - Zum Vorrang der Menschenrechte gegenüber kirchlicher Selbstbestimmung


Die zentrale Frage lautet, ob eine fachlich ausgebildete Expertin – selbst ohne eigene Kirchenzugehörigkeit – einen Studienbericht aus christlicher Sicht auf Menschenrechtsverletzungen erstellen kann. Konkret ging es in einem bekannten Fall um eine konfessionslose Bewerberin, Vera Egenberger, die sich bei der evangelischen Diakonie auf eine Referentenstelle für ein Projekt beworben hatte, das einen Parallelbericht zur UN-Antirassismuskonvention (also zu Menschenrechtsverletzungen wie rassistischer Diskriminierung) aus christlicher Perspektive verfassen sollte. Die Stellenausschreibung verlangte allerdings die Mitgliedschaft in einer evangelischen Kirche oder einer der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) angehörenden Kirche. Die Bewerberin, die aus der Kirche ausgetreten war, wurde aufgrund fehlender Konfession nicht einmal zum Gespräch eingeladen und klagte anschließend wegen Diskriminierung auf Entschädigung.


Können Nicht-Christen eine christliche Perspektive einnehmen?


Diese Situation wirft die Frage auf, ob zur Analyse aus christlicher Sicht zwingend eine persönliche Glaubensbindung nötig ist. Aus wissenschaftlicher Sicht sollte die Antwort nein lauten: Ein qualifizierter Sozialwissenschaftler oder Theologe kann durchaus die christliche Perspektive verstehen und sachgerecht darstellen, ohne selbst gläubiges Kirchenmitglied zu sein. Man muss nicht selbst betroffen oder gläubig sein, um ein Thema fachgerecht zu untersuchen – ähnlich wie ein Mediziner keine eigene Krebserkrankung benötigt, um Krebs zu erforschen, oder ein Suchtforscher nicht alkoholsüchtig sein muss, um Alkoholismus zu untersuchen. Entscheidend sind angeeignete Kenntnisse über die christliche Ethik und Theologie sowie die Fähigkeit, diese auf die Frage der Menschenrechtsverletzungen anzuwenden. Damit kann auch ein konfessionsloser Wissenschaftler die Gottesebenbildlichkeit des Menschen und Prinzipien der Nächstenliebe – zentrale Elemente der christlichen Anthropologie – kennen und als Interpretationsrahmen für Menschenrechte nutzen. Mit anderen Worten: Es geht um intellektuelle Nachvollziehbarkeit der Perspektive, nicht um persönliches Glaubensbekenntnis.


Trägt die persönliche Konfession zur wissenschaftlichen Arbeit bei?


Die Diskussion in Egenbergers Fall drehte sich darum, Authentizität und Glaubwürdigkeit der christlichen Position sicherzustellen. Die Diakonie argumentierte, nur ein Mitglied der Kirche könne den spezifisch christlichen Ansatz – etwa begründet in der Überzeugung von der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen als Fundament des Antirassismus – „authentisch“ vertreten. Die Befürchtung war, dass eine außenstehende Person die christliche Motivation hinter den Menschenrechtspositionen nicht glaubwürdig transportieren würde.


Allerdings hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) schon 2018/2019 (auf Grundlage einer EuGH-Entscheidung) klar festgestellt, dass die Mitgliedschaft in der Kirche für diese Tätigkeit nicht notwendig war. In seinem Urteil betonte das BAG, dass die Stelle im Wesentlichen eine politisch-wissenschaftliche Referentenfunktion hatte, bei der es um die Koordination eines Berichts mit verschiedenen NGOs und das Einbringen der christlichen Sicht ging – Fähigkeiten, die von einer fachkundigen Person auch ohne Kirchenzugehörigkeit erbracht werden können. Die berufliche Anforderung, einer Kirche anzugehören, sei nicht „wesentlich“ im Sinne des Gesetzes, solange die Aufgabe auch ohne diese Zugehörigkeit erfüllt werden kann. Schließlich sollte die Referentin gemäß den Terms of Reference unterschiedliche Perspektiven (säkulare und christliche) in dem Bericht berücksichtigen und zur Geltung bringen – nicht alleine missionarisch die christliche Lehre untersuchen oder gar verkünden.


Eine Pauschalbehauptung, nur Christ:innen könnten christliche Werte vermitteln, genügt also nicht.


Aus wissenschaftlicher und ethischer Perspektive gibt es somit keine stichhaltige Begründung, eine konfessionslose Expertin von vornherein als ungeeignet abzutun. Im Gegenteil: Gerade die objektive Außensicht kann in manchen Fällen helfen, blinde Flecken zu vermeiden.
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Das Bild zeigt eine absurd-surrealistische, satirische Szene in altmeisterlich-ruhiger Malweise. Eine wissenschaftlich gekleidete Person – Doktorhut, schwarze Robe, ernstes Profil – sitzt an einem Tisch und blickt konzentriert in ein großes Labormikroskop. Doch das Okular ist kein technisches Instrument, sondern eine kleine, glänzende goldene Taufschale, die in das Gerät montiert wurde. In der linken Hand hält die Person einen Taufschein, auf dem lediglich eine Unterschrift steht – als wäre dies das Ergebnis ihrer Forschung. Der Hintergrund ist schlicht, blaugrau, der Tisch aus hellem Holz, das Licht weich und gleichmäßig. Das Bild spielt bewusst mit der Verknüpfung zweier Sphären: empirischer Wissenschaft und religiösem Ritual. Der satirische Kontrast liegt darin, dass das Streben nach Erkenntnis hier buchstäblich durch ein Sakrament betrachtet wird. Das Mikroskop, Symbol rationaler Beobachtung, verwandelt sich in ein Gefäß heiliger Handlung – eine Parodie auf die Vermischung von Forschung, Glauben und institutioneller Legitimation. Die einzige „wissenschaftliche Leistung“, die bleibt, ist die Unterschrift auf dem Taufschein, wodurch Erkenntnis und Beglaubigung ironisch vertauscht werden. So entsteht ein Sinnbild für Formalismus und für eine Akademie, die statt Erkenntnis nur Bestätigung produziert: ein Auge, das nicht mehr sieht, sondern glaubt.


Abbildung 1: Die Wissenschaftlerin mit Legitimation.






Wer nicht innerhalb der Institution sozialisiert ist, hinterfragt möglicherweise selbstverständliche Annahmen und trägt so zu einem kritischeren, ganzheitlichen Ergebnis bei. Wichtig ist, dass die Person die relevanten Glaubensinhalte kennt und respektiert – was durch Ausbildung und eigenes Studium gewährleistet sein kann. Wissenschaft bedeutet, sich auch in fremde Gedankengebäude einzuarbeiten und sie fair darzustellen.


Das gilt für religiöse Weltanschauungen genauso wie für jede andere Denktradition.


Aus wissenschaftlicher Perspektive kann und muss man also argumentieren, dass Expertise und methodische Kompetenz wichtiger sind als persönliche Religiosität.


Szenario: Die konfessionslose Theologin


Wie hätte der Fall ausgesehen, wenn ein Sozialwissenschaftler mit theologischer Zusatzausbildung, selbst wenn konfessionslos, ebenso das nötige Handwerkszeug mitbringt: Kenntnisse in empirischer Forschung, Analytik und Verständnis christlicher Ethik.


Diese Fähigkeiten befähigen ihn, eine christliche Sichtweise nachzuvollziehen und darzustellen, ohne dass er selbst dieser Glaubensgemeinschaft angehört. Wird eine solche Person dennoch abgelehnt, drängt sich der Eindruck auf, dass nicht die Qualifikation, sondern die Konfession als Auslesekriterium gilt. Das käme einer Kapitulation der Wissenschaft gleich – indem man signalisiert, dass wissenschaftliche Objektivität und Ausbildung zweitrangig sind gegenüber persönlicher Glaubensidentität. In einem pluralistischen Wissenschaftsbetrieb sollte jedoch gelten, dass Ideen und Perspektiven von jedem kompetenten Forscher untersucht werden können, unabhängig von dessen persönlichem Hintergrund.


Der Gedanke, eine konfessionslose Sozialwissenschaftlerin mit Teilfach Theologie könne sich auf dieselbe Stelle bewerben, illustriert also das Dilemma. Wäre auch sie abgelehnt worden, trotz einschlägiger Ausbildung in theologischen und sozialen Fragen, würde dies den oben genannten Widerspruch deutlich machen. Gerade weil sie Theologie studiert hat, kennt sie die christliche Lehre und Ethik, vielleicht sogar besser als manch kirchlich gebundener Laie. Ihr die Eignung abzusprechen, nur weil sie (aktuell) keiner Kirche angehört, hieße, Wissenschaftlichkeit dem Bekenntnis unterzuordnen. In der Tat hat jedoch das Bundesverfassungsgericht in seinem aktuellen Beschluss von Oktober 2025 der kirchlichen Seite Recht gegeben und betont, dass kirchliche Arbeitgeber selbst definieren dürfen, welche Anforderungen für ihr religiöses Ethos notwendig sind. Die Karlsruher Richter hoben das Urteil zugunsten Egenbergers auf und sahen das kirchliche Selbstbestimmungsrecht verletzt, wenn staatliche Gerichte die konfessionelle Anforderung zu strikt überprüfen. Dieses Ergebnis bedeutet praktisch, dass eine konfessionslose Bewerberin – sei sie noch so fachkundig – im Zweifel nicht den gleichen rechtlichen Schutz gegen Ablehnung hat, sofern der Arbeitgeber die Kirchenbindung plausibel mit dem Aufgabenprofil in Verbindung bringt.


Kritiker bezeichnen dieses Ergebnis als Rückschritt. Sie argumentieren, dass hier ein heiliger Bereich der Kirchen abgeschottet wird, in den weltliche Kriterien wie objektive Eignung kaum noch eingreifen dürfen. Sollte eine wissenschaftlich qualifizierte Bewerberin aufgrund fehlender Konfession abgelehnt werden, dokumentiert dies einen Zustand, in dem religiöse Loyalität über fachlicher Kompetenz steht. Das kann man in der Tat als problematisch für die Wissenschaft betrachten, denn Forschung und Lehre sollten auf Inhalten und Methoden beruhen, nicht auf der persönlichen Glaubenshaltung der Forschenden. Das ist nicht der Untergang des Abendlandes, doch aber der Wissenschaft: Wenn nur ein bekennender Christ einen christlichen Blickwinkel erforschen darf, würde das viele interdisziplinäre Studien einschränken – vergleichbar damit, als dürften nur Betroffene über bestimmte Krankheiten forschen. Die Folge wäre eine Selbstbeschränkung der Wissenschaft, die Vielfalt der Perspektiven ginge verloren.


Richterliche Unabhängigkeit und religiöser Bias


Eine weitere reflexive Frage ist: Kann ein Verfassungsrichter ohne Konfession solche Fragen überhaupt angemessen beurteilen? Und umgekehrt, falls ein Richter konfessionsgebunden ist, wo liegt sein Bias in solchen Fragen? Hier zeigt sich ein gewisses Paradoxon: Wenn man unterstellen würde, nur Christen könnten über christliche Angelegenheiten urteilen, käme man schnell in Konflikt mit dem Prinzip eines neutralen Rechtsstaats. Verfassungsrichter – ob gläubig oder nicht – müssen per Amt unparteiisch und sachorientiert entscheiden. Tatsächlich besteht das Bundesverfassungsgericht aus Richtern mit unterschiedlichsten Hintergründen, und es wird erwartet, dass sie die Grundrechte aller wahren. Würde man verlangen, dass nur ein religiös gebundener Richter kirchliches Arbeitsrecht beurteilen darf (oder umgekehrt ein Konfessionsloser nicht kompetent wäre), wäre das ein Bruch mit der richterlichen Unabhängigkeit. Die Rechtsfindung basiert auf Verfassungsnormen und Gesetzen, nicht auf persönlicher Frömmigkeit. Die Richter des Urteils haben sich damit selbst beim Bock geschossen.


Im erwähnten Fall urteilten die Karlsruher Richter letztlich zugunsten der kirchlichen Autonomie, was von vielen Kirchenvertretern begrüßt wurde. Doch diese Entscheidung wurde nach juristischen Kriterien getroffen – insbesondere dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen aus Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV – und nicht etwa aufgrund der privaten Konfession der Richter. Bias vermeiden heißt hier, einen Ausgleich zwischen Glaubensfreiheit der Institution und Gleichbehandlung der Bewerber zu finden. Die Frage nach der Konfession der Entscheider lenkt eher darauf, dass in solchen Streitfällen jedwede persönliche Haltung Befangenheit darstellen könnte: Ein nicht-religiöser Richter könnte strenger gegenüber kirchlichen Sonderrechten sein; ein sehr gläubiger Richter könnte geneigter sein, der Kirche Recht zu geben. Idealerweise aber legen beide ihre persönliche Haltung beiseite und folgen der juristischen Logik und den vorgelegten Beweisen. In der Praxis hat das BVerfG versucht, einen Mittelweg zu finden: Es erkannte zwar die europäische Vorgabe an, jeden Einzelfall objektiv zu prüfen, pochte aber gleichzeitig darauf, dass den Kirchen ein weiter Ermessensspielraum verbleibt. Dies zeigt, wie komplex die Gratwanderung ist – und zwar unabhängig von der Konfession der Richter.


Perspektive ist erlernbar, Neutralität ist essenziell


In einer ersten Zusammenfassung lässt sich sagen, dass eine christliche Perspektive auf Menschenrechte durchaus von konfessionslosen Experten erarbeitet werden kann. Fachliche Expertise, theologische Kenntnisse und sozialwissenschaftliche Methoden ermöglichen es, die christliche Sichtweise nachzuzeichnen, ohne dass man persönlich dieser Religion angehören muss. Das heißt: Die Fähigkeit, sich in eine Wertorientierung hineinzudenken, gehört zum täglichen Geschäft von Wissenschaftlern und Analysten. Wenn eine Person, die nie einer Konfession angehörte oder die Kirche verlassen hat, die nötige Qualifikation besitzt, sollte sie ebenso imstande sein, einen qualitativ hochwertigen Bericht aus christlicher Sicht zu verfassen, wie ein Arzt imstande ist, eine Krankheit zu erforschen, die er selbst nicht hat.


Der aktuelle juristische Streit um den Fall Egenberger hat allerdings deutlich gemacht, dass die formale Zugehörigkeit zu einer Kirche von kirchlichen Arbeitgebern als Loyalitätskriterium betrachtet wird. Rein rechtlich dürfen kirchliche Einrichtungen laut Bundesverfassungsgericht nun weitgehend selbst bestimmen, ob sie dieses Kriterium anwenden – allerdings immer unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall.


Gesellschaftlich und wissenschaftlich bleibt die Entscheidung umstritten. Viele sehen darin eine Grenze für die Wissenschaftsfreiheit und berufliche Gleichberechtigung, wenn weltanschauliche Merkmale über Kompetenz gestellt werden. Die Debatte führt uns schließlich zur grundlegenden Einsicht: Eine plurale Gesellschaft lebt davon, dass Perspektiven auch über persönliche Grenzen hinweg verstanden und vertreten werden können. Und ein Rechtsstaat lebt davon, dass seine Richter nach Recht und Gesetz entscheiden – ob mit oder ohne eigenes Glaubensbekenntnis –, damit Neutralität gewahrt bleibt.


In diesem Sinne ist es wünschenswert, Wissen über die christliche Perspektive als etwas zu betrachten, das jede:r Fachkundige erwerben und anwenden kann, anstatt es als exklusives Besitztum von Kirchenmitgliedern zu behandeln. Nur so lässt sich verhindern, dass Wissenschaft und Rechtsprechung vor weltanschaulichen Schranken kapitulieren. Andernfalls wäre es eine doppelte Kapitulation: eine Kapitulation der Rechtsprechung vor dem Altar und zugleich eine Kapitulation vor der eigenen Methode – der Rechtswissenschaft selbst. Denn das kirchliche Selbstbestimmungsrecht kann seinem Wesen nach nur innerhalb der allgemeinen Gesetze gelten; wer diese Grenze verwischt, verkennt die Größe und Begrenzung des rechtlichen Spielfelds und unterwirft das Recht dem Dogma, statt das Dogma dem Recht zu unterstellen. Die Fähigkeit, andere Blickwinkel nachzuvollziehen, ist schließlich eine der Stärken von Wissenschaft und Rechtsfindung – unabhängig von „Konfession oder konfessionslos“.


Die Menschenrechte sollten besonders in Deutschland dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht grundsätzlich vorgeordnet sein, insbesondere in den Bereichen, die unmittelbare Dritte betreffen und mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Die derzeitige Rechtslage und die Praxis kirchlicher Arbeitgeber bergen das Risiko eines strukturellen Demokratiedefizits, indem sie Grundrechtsgarantien des Grundgesetzes – allen voran das Diskriminierungsverbot des Art. 3 GG – zugunsten einer überdimensionierten kollektiven Freiheit verengen. Dies führt nicht nur zu einer systematischen Benachteiligung konfessionsloser oder andersgläubiger Arbeitnehmer, sondern verletzt auch die staatliche Schutzpflicht (das sogenannte Untermaßverbot). Die darauf folgende zentrale Forderung ist daher die verfassungskonforme Reduktion der kirchlichen Autonomie auf ihren eigentlichen Kern, um eine wirksame Durchsetzung der individuellen Menschenrechte im gesamten staatlich geförderten sowie dem Gemeinwohl dienenden Sektor zu gewährleisten.


Auch wäre es ein bedenkliches Signal, wenn in unserer pluralistischen Gesellschaft die Objektivität der Wissenschaft hinter konfessionellen Schranken kapitulieren müsste. Im Interesse sowohl der Wissenschaft als auch der Glaubwürdigkeit kirchlicher Organisationen sollte gelten: Kompetenz, Erfahrung und Verständnis zählen – nicht der Taufschein.


Künstliche Intelligenz bereichert diese Fähigkeit, andere Blickwinkel nachzuvollziehen. Fragen wir die KI also, ob die Prozesse der katholischen Kirche - sowie der Rechtsprechung - konform sind mit den Menschenrechten und ob der Staat hier einen Compliance-Fall vorliegen hat, bei dem er Fundamente neu aufstellen muss.


Der vorliegende Band ist in Gliederung, Struktur, Kapitelführung sowie in der Auswahl und Gestaltung von Kontexten, Abbildungen und Illustrationen vollständig durch eine Künstliche Intelligenz entwickelt und verfasst worden (mittels Deep-Research-Strategien, gesteuertem Reasoning, umfassenden Prompting und Methoden des Fragens). Es ist ein Kunstwerk der Algorithmen des Digitalen Denkens.


Es wird gezeigt, wie Künstliche Intelligenz nicht nur als technisches Instrument, sondern als neue hermeneutische Instanz verstanden werden kann, die Prozesse der Verkündigung, Tradierung und Interpretation in Theologie und Recht transparent macht. Indem KI Muster, Begriffe und Argumentationsstrukturen analysiert, offenbart sie sowohl die impliziten Prämissen religiöser Verkündigung als auch die normativen Leitbilder juristischer Rechtsprechung. Auf diese Weise wird sie zum Reflexionsmedium beider Disziplinen: Sie ermöglicht eine vergleichende Analyse von Sprache, Symbolik und Begründungslogik und regt ein wechselseitiges Nachdenken darüber an, wie Wahrheit, Gerechtigkeit und Legitimität jeweils konstruiert und vermittelt werden. So kann KI dazu beitragen, die wechselseitige Durchdringung von Glauben und Vernunft, Offenbarung und Recht, zu verstehen.


Viel Freude beim Lesen, Vertiefen und Austausch der Erkenntnisse z.B. nach Weitergabe dieses Bandes oder bei einer Besprechung dazu wünscht


Eureka Circe,


im April 2026.









Paragraph 1:


Autonomie unter Vorbehalt: Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht im Lichte des Diskriminierungsschutzes - Der Fall Egenberger


Der Fall einer konfessionslosen (d.h. nicht kirchlich gebundenen) Bewerberin – Vera Egenberger – brachte die Spannung zwischen kirchlicher Autonomie und staatlichem Diskriminierungsschutz in den Fokus – daher gehen wir nun detailliert darauf ein: Egenberger hatte sich 2012 bei der evangelischen Diakonie auf eine Referentenstelle in einem Antirassismus-Projekt beworben, wurde aber wegen fehlender Kirchenmitgliedschaft nicht zum Gespräch eingeladen.


Sie klagte auf Entschädigung wegen Diskriminierung. Nach jahrelangem Rechtsstreit bis zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) und Bundesarbeitsgericht (BAG) landete der Fall beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG).


In seinem Beschluss vom 29. September 2025 (Az. 2 BvR 934/19) hob das BVerfG das BAG-Urteil auf und verwies den Fall zurück. Das höchste deutsche Gericht sah das religiöse Selbstbestimmungsrecht der Diakonie aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG i.V.m. Art. 140 GG/Art. 137 Abs. 3 WRV als verletzt an.


Gleichzeitig betonte Karlsruhe, man stelle sich nicht in Widerspruch zur EuGH-Rechtsprechung, wohl aber habe das BAG den nationalen Spielraum zugunsten der Kirche nicht ausreichend genutzt. Dieser Fall Egenberger – die abgelehnte Bewerberin und das Ringen um Rechte – dient seither als Ausgangspunkt für eine breitere Reflexion.




„Innerkirchliche Hoheit“ - das religiöse Selbstbestimmungsrecht - bezeichnet innerorganisatorische, doktrinäre Entscheidungen ohne Außenwirkung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. „Kirchliches Selbstbestimmungsrecht“ (Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 WRV) umfasst auch die Arbeitsverhältnisse, ist aber außerhalb genuin religiöser Funktionen durch allgemeine Gesetze und Unionsrecht begrenzt.





Doch wie weit reicht das Recht der Kirchen, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln, und wo ziehen Demokratie und Rechtsstaat Grenzen zugunsten von individueller Gleichbehandlung?


Im Folgenden werden die juristischen Grundlagen und historischen Entwicklungen des kirchlichen Arbeitsrechts skizziert, die einschlägige Rechtsprechung in Deutschland und Europa beleuchtet und theologischethische sowie soziologisch-demokratietheoretische Perspektiven diskutiert, bevor die Argumente des BVerfG-Urteils 2 BvR 934/19 und dessen Rezeption kritisch gewürdigt werden.


Verfassungsrechtlicher Rahmen: Kirchliches Selbstbestimmungsrecht


Art. 140 Grundgesetz (GG) i.V.m. Art. 137 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung (WRV) garantiert den Religionsgemeinschaften in Deutschland ein weitreichendes Selbstordnungs- und Selbstverwaltungsrecht – gemeinhin das kirchliche Selbstbestimmungsrecht. Wörtlich heißt es: “Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes”.


Dieses Recht hat Verfassungsrang und schützt Kirchen und andere Religionsgemeinschaften vor staatlicher Einmischung in innere Angelegenheiten. Es gilt nicht nur für anerkannte Kirchen, sondern für alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, unabhängig von ihrer Rechtsform. Zugleich betont der Gesetzeswortlaut die Schranken allgemeiner Gesetze, was bedeutet, dass auch Kirchen dem gesetzlichen Gleichbehandlungsgebot oder z.B. dem Arbeitsrecht im Grundsatz unterliegen.


Die Verfassung trägt hier einem dualen Motiv Rechnung: Einerseits wird die Trennung von Staat und Kirche in dem Sinn umgesetzt, dass Religionsgemeinschaften keine staatlichen Einrichtungen sind und daher keiner Staatsaufsicht unterstehen. Und zudem garantiert der Staat den Kirchen einen geschützten Freiraum, in dem sie gemäß ihrem Glaubensverständnis handeln können. Diese Garantie wird als Ausfluss der vorbehaltlos gewährten Religionsfreiheit (Art. 4 GG) verstanden.


Doch warum gewährt das Grundgesetz die Religionsfreiheit (Art. 4 GG) „vorbehaltlos“? – Weil der Verfassungskern zwei Einsichten zusammenführt: Dogmatisch ist der Glaube Teil des unantastbaren Persönlichkeitsbereichs, in den der Gesetzgeber nicht kraft einfacher Normen eingreifen darf; historisch-philosophisch ist religiöse und weltanschauliche Pluralität der Normalfall moderner Demokratien, den der Staat nur durch größtmögliche Zurückhaltung sichern kann -wenn nicht für ihr eigene Grundätze Vorrang haben.


Dogmatisch bedeutet „vorbehaltlos“ zunächst: Art. 4 Abs. 1 und 2 GG enthalten – anders als etwa Art. 5 Abs. 2 GG – keinen ausdrücklichen Gesetzesvorbehalt. Einschränkungen sind deshalb nur als verfassungsimmanente Schranken möglich, also dort, wo andere Grundrechte oder Verfassungsgüter gleichen Ranges entgegenstehen und im Wege sog. praktischer Konkordanz auszugleichen sind. Zugleich unterscheidet die Rechtsprechung zwischen forum internum (inneres Glauben, Gewissen, Bekenntnis) und forum externum (äußere Religionsausübung). Das forum internum ist praktisch absolut geschützt: Der Staat darf niemanden zu einer Überzeugung drängen oder von ihr abbringen. Das forum externum kann mit anderen Verfassungsgütern kollidieren; dann wird nicht pauschal verboten, sondern konkret abgewogen. Genau das zeigen Leitentscheidungen: der Kruzifix-Beschluss (1995), der die negative Religionsfreiheit von Schüler:innen betonte und staatliche weltanschauliche Neutralität im Klassenraum verlangte; Kopftuch II (2015), das pauschale Kopftuchverbote für Lehrkräfte verwarf und nur bei konkreter Gefahr für Schulfrieden oder Neutralität Einschränkungen zuließ; sowie die Schächten-Entscheidung (2002), die religiös gebotene Schlachtpraktiken nicht von vornherein ausschloss, sondern eine Abwägung mit dem Tierschutz einforderte. Das Muster ist stets gleich: starker Ausgangsschutz, dann einzelfallbezogene Konkordanz.


Warum hat der Verfassungsgeber Art. 4 GG so formuliert? Die Antwort liegt in der deutschen Erfahrung: Nach Kulturkämpfen, Weimarer Brüchen und insbesondere der NS-Verfolgung sollte der Mehrheitsgesetzgeber nicht die Macht haben, Grundüberzeugungen per einfachem Gesetz zu steuern. Das Grundgesetz entschied sich daher für einen neutralen, kooperativen Staat: Kooperation mit Religionsgemeinschaften ja, Parteinahme nein. Ein vorbehaltlos gewährter Art. 4 sichert vor Bevorzugung und Benachteiligung durch wechselnde Mehrheiten und macht Pluralität zum Regelfall. Zugleich bindet Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 WRV die Religionsausübung ausdrücklich an die „Schranken des für alle geltenden Gesetzes“ – also an allgemeine, ihrerseits grundrechtskonforme Regeln (Straf-, Schul-, Arbeits-, Versammlungsrecht). So entsteht ein doppelter Schutzmechanismus: starker Grundrechtsschutz nach oben (gegen staatliche Eingriffe) und allgemeine Gesetzesbindung nach außen (gleiches Recht für alle). Diese Architektur dient dem gesellschaftlichen Frieden in einer religiös und weltanschaulich heterogenen Gesellschaft.


Philosophisch stützt sich der starke Schutz auf drei Linien: Erstens ist das Gewissen (Kant) Kern persönlicher Autonomie; Wahrheitsfragen des Glaubens sind dem Staat nicht kompetenz-, sondern toleranzpflichtig (Locke). Zweitens versteht der liberale Kanon (Mill) Freiheit als Selbstbestimmung bis zur Schädigung anderer; deshalb sind Eingriffe nur bei konkreten Gefährdungen legitim, nicht aus abstraktem Unbehagen. Drittens zählt die Gewissens- und Religionsfreiheit bei Rawls zu den grundlegenden Freiheiten; ohne sie fehlt die normative Legitimation demokratischer Herrschaft, weil Minderheitenüberzeugungen jederzeit unter Druck geraten könnten.


In der Praxis heißt das: Keine pauschalen Verbote religiöser Zeichen oder Praktiken; Einschränkungen kommen nur in Betracht, wenn eine konkrete Beeinträchtigung der Rechte anderer, der Funktionsfähigkeit staatlicher Einrichtungen oder der staatlichen Neutralität nachgewiesen ist. Die Religionsfreiheit wirkt positiv (Schutz des Ausübens: Beten, Feiertage, Speisegebote) und negativ (Schutz vor staatlicher Aufdrängung von Religion, etwa durch Symbole im Zwangsraum Schule). Diese Logik findet ihre Entsprechung auch im europäischen Recht: Der EuGH bejaht die Autonomie religiöser Arbeitgeber, unterwirft sie aber der gerichtlichen Kontrolle, ob Ausnahmen vom Diskriminierungsverbot wirklich wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderungen sind (etwa wie im Fall Egenberger). Mit anderen Worten: Religionsfreiheit ist stark, aber nicht schrankenlos; sie endet dort, wo sie fremde Freiheit oder allgemeine Gleichheitsrechte unverhältnismäßig beeinträchtigt.


Kurz gefasst: Art. 4 GG ist „vorbehaltlos“, weil Glaube und Gewissen zum unverfügbaren Kern der Person gehören, der Staat weltanschaulich neutral bleiben muss und demokratische Mehrheiten nicht über Überzeugungen verfügen dürfen. Eingriffe sind nur zulässig, wenn gleichrangige – und das ist wichtig, weil geprüft werden muss, ob sie überhaupt gleichrangig sind – Verfassungsgüter im Einzelfall eine praktische Konkordanz verlangen – niemals pauschal. Die Rechtsprechung zu Kopftuch, Kruzifix und Schächten zeigt genau dieses Modell: starker Ausgangsschutz, konkrete Abwägung, keine Generalklausel zur Beschränkung.


Der Staat schützt also mit Art. 4 GG nicht nur den Einzelnen vor religiösem Zwang und bewahrt Glaubensgemeinschaften vor tagespolitischen Mehrheiten; zugleich trifft ihn eine positive Pflicht, etablierte Menschen- und Gleichheitsrechte auch gegenüber Religionsgemeinschaften durchzusetzen. Doch in vielen Konflikten stehen sich daher nicht „Staat vs. Individuum“, sondern zwei korporative Akteure gegenüber: der verfasste Staat und die verfasste Kirche. Beide verfügen über Grundrechtspositionen – die Kirche über kollektive Religionsfreiheit und Autonomie, der Staat über die Kompetenz, allgemein geltendes Recht zu setzen und die Grundrechte Dritter zu schützen. Wenn der Staat es unterlässt, lang eingeübte Gleichheitsgarantien (z. B. aus Art. 3 GG, aus dem Antidiskriminierungsrecht, aus Unionsrecht und EMRK) gegenüber kirchlichen Arbeitgebern oder kirchlichen Trägern öffentlich finanzierter Aufgaben wirksam durchzusetzen, verletzt er seine Schutzpflichten – er macht sich nicht neutral, sondern mitverantwortlich (sog. Untermaßverbot).


Das Untermaßverbot ist also das verfassungsrechtliches Kontrollprinzip, das die Schutzpflichten des Staates konkretisiert. Es bedeutet: Der Staat darf nicht nur zu viel tun (das wäre ein Eingriff), sondern er darf auch nicht zu wenig tun, wenn es um den Schutz der Grundrechte geht. Er darf also nicht untätig bleiben, wenn eine Verletzung von Grundrechten durch Dritte oder durch strukturelle Zustände absehbar ist. Doch wer beurteilt dies?


Zwei Seiten staatlicher Grundrechtsbindung im Untermaßverbot


Die Grundrechte binden den Staat also nicht nur negativ, indem sie ihn verpflichten, in die Freiheit des Einzelnen nicht ungerechtfertigt einzugreifen, sondern auch positiv: Er muss die tatsächlichen Voraussetzungen schaffen, damit Grundrechte wirksam ausgeübt werden können. Diese positive Dimension nennt man Schutzpflicht. Sie verpflichtet Legislative, Exekutive und Judikative, Grundrechte aktiv zu sichern – insbesondere vor Angriffen durch Dritte (Privatpersonen, Unternehmen, Institutionen) oder durch gefährliche soziale Entwicklungen.


Das Untermaßverbot besagt: Wenn der Staat seinen Schutzpflichten nicht ausreichend nachkommt, verletzt er die Verfassung durch Unterlassen. Es geht also nicht um ein „Zuviel“ an Eingriff, sondern um ein „Zuwenig“ an Schutz.


Die Maßstäbe dafür sind:




	
Der Staat muss einen angemessenen, wirksamen Schutz bereitstellen.


	Schutzmaßnahmen müssen geeignet und effektiv sein, also nicht bloß symbolisch.


	Vollständige Schutzlosigkeit oder bloß formale Regelungen genügen nicht.




Die verfassungsgerichtliche Formel lautet: Der Staat verletzt eine Schutzpflicht, wenn er Schutzvorkehrungen überhaupt nicht, unzureichend oder unverhältnismäßig schwach trifft, obwohl ihm das objektive Grundrecht ein Handeln zumutbar gebietet.


Der Begriff wurde vom Bundesverfassungsgericht entwickelt, insbesondere in Fällen, wo der Staat gegen Gefährdungen der Menschenwürde oder körperlichen Unversehrtheit nicht entschlossen genug vorging (z. B. im Abtreibungsurteil 1975, Luftsicherheitsgesetz 2006, Klimaschutzbeschluss 2021).


Beispiele:




	
Lebensschutz (Art. 2 Abs. 2 GG): Der Staat muss gesetzlich gewährleisten, dass Leben effektiv geschützt ist.


	
Umweltschutz / Klimaschutz: Untermaßverbot bedeutet hier, dass der Staat künftige Generationen nicht unzureichend vor Grundrechtsbeeinträchtigungen schützt.


	
Gleichbehandlungsgebot / Diskriminierungsschutz: Der Staat darf keine Strukturen dulden, in denen Grundrechtsverletzungen systematisch auftreten – z. B. in großen Organisationen, Unternehmen oder Religionsgemeinschaften.




Im kirchlichen Arbeitsrecht bedeutet das: Der Staat darf sich nicht zurückziehen und Diskriminierungen mit dem Argument kirchlicher Autonomie einfach hinnehmen. Wenn eine Kirche systematisch gegen Gleichheitsrechte verstößt (z. B. Frauen ausschließt, Homosexuelle sanktioniert, Austritte bestraft), und der Staat greift nicht ein, verletzt er seine Schutzpflicht – also das Untermaßverbot.


Mit anderen Worten: Das Untermaßverbot verpflichtet den Staat, dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte auch im Binnenraum mächtiger Institutionen gelten. Wenn er nichts tut, obwohl strukturelle Diskriminierung bekannt ist, begeht er eine Grundrechtsverletzung durch Unterlassen.


Die Kurzdefinition von Untermaßverbot ist daher: Der Staat darf die Wahrung der Grundrechte nicht in einem Maße unterlassen, das deren tatsächliche Wirksamkeit gefährdet. Er verletzt das Grundgesetz nicht nur durch zu starkes Eingreifen, sondern auch durch zu schwaches oder fehlendes Handeln, wenn Grundrechte effektiv geschützt werden müssen.


In diesem Kontext heißt das: Der Staat muss Menschenrechte auch gegenüber Kirchen durchsetzen, weil deren Verletzung nicht nur „innerkirchlich“ bleibt, sondern das Gemeinwesen betrifft. Tut er das nicht, überschreitet er nicht den Maßstab der Freiheit, sondern unterschreitet den Maßstab der Verantwortung – und genau das verbietet das Untermaßverbot.


Dogmatisch folgt das Untermaßverbot aus drei Bausteinen:


(1) Schrankenformel: Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 WRV bindet kirchliche Selbstordnung ausdrücklich an die „Schranken des für alle geltenden Gesetzes“. Das heißt: Kirchenautonomie ist relativ, nicht absolut – sie endet dort, wo allgemeines Recht (Diskriminierungsverbote, Arbeitsschutz, Kindeswohl, Straf- und Verwaltungsrecht) verbindlich ist.


(2) Drittwirkung und Neutralität: Grundrechte wirken über Gesetzgebung und Rechtsprechung in private Rechtsverhältnisse hinein (mittelbare Drittwirkung). Der Staat muss die Privatautonomie so rahmen, dass Gleichbehandlung und Menschenwürde auch im Binnenraum mächtiger Organisationen verlässlich gelten. Neutralität bedeutet hier nicht Enthaltung, sondern gleichmäßige Durchsetzung allgemeiner Regeln – gerade auch gegenüber Kirchen.


(3) Schutzpflichten: Aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 3 GG erwächst dem Staat die Pflicht, vorhersehbare Grundrechtsverletzungen durch Dritte abzuwehren. Tut er zu wenig, verletzt er das Untermaßverbot: Nicht nur unzulässige Eingriffe sind verfassungswidrig, auch unterlassene Schutzvorkehrungen.


Damit ist klar: Wo kirchliche Einrichtungen Arbeitgeber sind, Leistungen der Daseinsvorsorge anbieten oder öffentliche Mittel einsetzen, ist die staatliche Durchsetzung von Gleichheitsrecht keine Option, sondern Pflicht. Praktisch heißt das: enge, gerichtlich überprüfbare Ausnahmen für religiöse Anforderungen (nur, wenn sie wesentliche und gerechtfertigte berufliche Anforderungen sind), wirksamer Rechtsschutz für Betroffene (Beweislastregeln, Entschädigung, Unterlassung), aufsichtsrechtliche Auflagen, vergaberechtliche und förderrechtliche Konditionen (Compliance mit Antidiskriminierungsrecht als Voraussetzung für Zuwendungen), sowie transparente interne Verfahren (Beschwerdewege, Whistleblowing, unabhängige Schlichtung). Der Staat verletzt seine Neutralität nicht, wenn er das tut – er erfüllt sie: Er privilegiert keine Weltanschauung, sondern sichert gleiche Freiheit aller.


Die häufige Gegenrede lautet: Kirchen müssten ihren Ethos frei wahren dürfen. Das stimmt – aber nur bis zur Außenkante allgemeiner Rechte. Autonomie bedeutet Selbstgestaltung, nicht Sonderrecht. Der theologische Kernbereich (Verkündigung, Liturgie, innere Lehre) bleibt staatlicher Bewertung entzogen; außerhalb dieses Kerns – bei Beschäftigung, Entgelt, Zugang zu Dienstleistungen, beim Umgang mit Frauen, Queers, Anders- und Nichtgläubigen – gilt das gleiche Recht wie für alle. Genau hier treffen sich die beiden Korporationen auf Augenhöhe: Der Staat achtet die kirchliche Sendung, die Kirche achtet das säkulare Gleichheitsrecht.


Warum „muss“ der Staat das durchsetzen: Erstens, weil Gleichheit keine Gnade, sondern Verfassungspflicht ist: Ohne ihre verlässliche Durchsetzung verliert der Staat seine Legitimität als Rechtsstaat. Zweitens, weil Freiheit ohne Gleichheit zum Privileg verkommt: Lässt der Staat systematische Ausnahmen zu, macht er die Grundrechte faktisch teilbar – drinnen gelten andere Maßstäbe als draußen. Drittens, weil unterlassene Durchsetzung realen Schaden erzeugt: Exklusion vom Arbeitsmarkt, Verlust von Chancen, destabilisierte Lebensläufe – und eine Erosion des Vertrauens in die öffentliche Ordnung.


Das Leitbild ist daher eine funktionale Arbeitsteilung: Religiöse Autonomie im Rahmen säkularer Verantwortung. Kirchen entscheiden über Glaubensinhalte, Berufung und Ritual; der Staat setzt die Gleichheitsregeln durch, die alle binden – gerade dann, wenn mächtige Institutionen sie unterschreiten. So wahrt er beides: die starke Religionsfreiheit des Art. 4 GG und die Unteilbarkeit der Menschenrechte. Wo Kirchen öffentliche Rollen übernehmen, sind sie öffentliche Akteure im Rechtssinn – und der Staat ist pflichtvergessen, würde er Diskriminierung dort bloß tolerieren.


Im Kontext von Arbeitsverhältnissen bei kirchlichen Trägern bedeutet das Selbstbestimmungsrecht daher insbesondere: Kirchen dürfen grundsätzlich selbst festlegen, welche Loyalitätsobliegenheiten sie von ihren Mitarbeitern erwarten, sofern dies durch die Eigenart des kirchlichen Auftrags gerechtfertigt ist. Dieses Spannungsfeld – Kollision von kollektivem Selbstbestimmungsrecht und individuellen Rechten – ist verfassungsrechtlich heikel: Die Gerichte müssen beachten, dass das Selbstbestimmungsrecht “aufgrund seiner Nähe zur korporativen Religionsfreiheit ein besonderes Gewicht” hat.


Loyalitätsobliegenheiten sind dabei arbeitsrechtliche Nebenpflichten, die Beschäftigte dazu verpflichten, die Ziele und das Ethos ihres Arbeitgebers mitzutragen. Im kirchlichen Arbeitsrecht leiten sie sich wie gesehen aus dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht (Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 WRV) ab.


Aber: Keine Loyalitätspflicht kann den Verzicht auf Grundrechte oder Diskriminierungspflichten einschließen!!!


Das bedeutet:




	Loyalität darf nicht zur Selbstverleugnung werden. Beschäftigte müssen sich mit dem religiösen Leitbild identifizieren können, aber sie dürfen nicht verpflichtet werden, Ungleichbehandlung wegen Geschlecht, sexueller Orientierung oder Religion hinzunehmen.


	Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und das EU-Antidiskriminierungsrecht setzen hier klare Grenzen: Art. 4 Abs. 2 der RL 2000/78/EG erlaubt Ausnahmen nur, wenn die Religionszugehörigkeit eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt – also eng, konkret und verhältnismäßig. Die bloße Berufung auf ein „kirchliches Ethos“ reicht nicht.


	Deshalb hat der EuGH (z. B. in Egenberger, IR v. JQ, C-258/24 Caritas) entschieden: Eine Loyalitätspflicht darf keine Diskriminierung legitimieren. Wer sich loyal verhalten soll, muss nicht dulden, dass der Arbeitgeber selbst diskriminiert.




Die Formel lautet: Loyalität endet dort, wo Grundrechte verletzt werden. Die staatlichen Gerichte müssen deshalb prüfen, ob eine behauptete Loyalitätspflicht tatsächlich gerechtfertigt ist – oder ob sie bloß eine Diskriminierung in religiöses Vokabular kleidet – wenn oben genannte Formel nicht dauerhaft uneingeschränkt vor der Klammer gilt.


Und ethisch: Loyalität ist niemals eine Unterordnung unter Unrecht. Denn: Ethisch ist Loyalität nur dort eine Tugend, wo sie gegenseitig ist. Ein Arbeitgeber, der Loyalität fordert, muss selbst gerecht handeln. Wenn eine Institution verlangt, dass ihre Mitarbeitenden strukturelle Diskriminierung (z. B. gegen Frauen, Queers, Andersgläubige) ertragen, statt sie zu kritisieren, verlangt sie Komplizenschaft, nicht Loyalität.


Wahre Loyalität besteht darin, die Institution zu ihrem eigenen Ethos zurückzuführen – zu Gerechtigkeit, Würde und Nächstenliebe.


Deshalb ist Loyalität zur Kirche nicht gleichbedeutend mit Loyalität zu kirchlicher Machtstruktur, sondern mit Loyalität zum Evangelium oder zu den ethischen Grundwerten, auf denen die Institution eigentlich fußt (Nächstenliebe statt Diskriminierung). Eine Loyalitätsobliegenheit, die verlangt, Unrecht hinzunehmen, widerspricht also ihrem eigenen sittlichen Zweck. Diese Perversion des Evangeliums „Diskriminierung statt Nächstenliebe“ nun als Ethos und Identität der Kirche festzulegen und dann als Argument zu nutzen, warum Antidiskriminierung nicht greift, bzw. gering wertiger betrachtet wird als das Ethos / die Identität der diskriminierenden Kirche ist eine Perversion, die sich selbst spiegelt. Wenn der Staat eine derart verfälschte Identität kirchlicher Selbstdeutung auch noch stützt, greift er erodierend in den Gemeinsinn ein – jenen Kitt der Gesellschaft, der sich nicht durch Ausgrenzung, sondern durch Gemeinschaftssinn konstituiert.


Insbesondere grundrechtlich und sozialphilosophisch gilt: Der Staat darf Diskriminierung nicht „veredeln“: Wenn der Staat es zuließe, dass kirchliche Arbeitgeber unter Berufung auf Loyalität ihre Beschäftigten diskriminieren, würde er Menschenrechte relativieren – und sich selbst zum Mittäter machen. Das verletzt das Untermaßverbot: Der Staat hat eine Schutzpflicht, Bürger:innen effektiv vor Diskriminierung zu bewahren. Wenn er Diskriminierungen „durch Loyalitätspflichten“ duldet, unterschreitet er dieses Mindestmaß an Schutz.


Mit anderen Worten:




	Loyalität ist kein rechtlicher Deckmantel für Ungleichbehandlung.


	Der Staat darf kirchliche Loyalitätsnormen nur dort anerkennen, wo sie nicht gegen universelle Gleichheitsrechte verstoßen.


	Loyalität ist eine moralische Bindung – keine Rechtsverpflichtung, Unrecht zu akzeptieren.




Loyalitätsobliegenheiten können also niemals bedeuten, dass Beschäftigte Diskriminierungen ertragen oder widerspruchslos hinnehmen müssten. Eine Loyalitätspflicht, die Menschen zwingt, Ungleichbehandlung still zu akzeptieren, ist nicht Ausdruck religiöser Identität, sondern eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes. Sie wäre mit Art. 3 GG, dem Diskriminierungsverbot des EU-Rechts und der Menschenwürdegarantie unvereinbar. Loyalität verlangt Bindung an Werte – nicht Unterwerfung unter Macht. Wir kommen später ebenso noch dazu, wenn es um die Frage geht, ob Menschen ungeachtet des Geschlechtes oder der sexuellen Orientierung das Priesteramt als Beruf ausüben können.


Zudem wirkt das allgemeine Gesetz – etwa das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), welches Diskriminierung u.a. wegen Religion verbietet – als Schranke, sodass eine Abwägung oder ein Vorrang stattfinden muss. Das BVerfG hat hierzu bereits früher eine stufige Prüfung etabliert: (0) Zunächst ist zu prüfen, ob es sich um zwei gleichwertige Rechtsgüter handelt: z.B.: Universale Menschenrechte könnten über den Kirchenrechten stehen. (1) Weiter zunächst ist zu prüfen, ob es sich um eine “religiöse Angelegenheit” handelt – d.h. besteht ein plausibler, objektiver Zusammenhang zwischen der verlangten Anforderung (z.B. Kirchenmitgliedschaft) und der Tätigkeit nach dem Selbstverständnis der Kirche? (2) Falls ja, erfolgt eine offene Gesamtabwägung zwischen dem kirchlichen Interesse (aus dem Selbstbestimmungsrecht) und dem gegenläufigen individuellen Rechtsgut (z.B. dem Diskriminierungsschutz des Bewerbers/Mitarbeiters). In dieser Abwägung kann, vereinfacht gesagt, je größer die Bedeutung der Position für die religiöse Identität der Kirche ist, desto mehr Gewicht hat das kirchliche Interesse an bestimmten Anforderungen wie etwa der Konfessionszugehörigkeit. Umgekehrt gilt: Bei Stellen mit geringer religiöser Relevanz wird eher dem Gleichbehandlungsgebot der Vorrang einzuräumen sein. Diese Grundsätze bilden den juristischen Rahmen, in dem sich konkrete Konflikte – wie der Fall Egenberger – bewegen. D.h. nach dieser bzw. anderer Methodik: Alternativ könnte statt einer Gesamtabwägung auch einfach das Menschenrecht immer vor dem Altarrecht gelten – überalldort, wo die Menschenrechte verletzt werden. Warum also eine Abwägung und Verhältnismäßigkeitsprüfung statt klarer Ansage pro Menschenrecht?


Historische Entwicklung des kirchlichen Arbeitsrechts in Deutschland


Die aktuelle Rechtslage ist Ergebnis einer langen historischen Entwicklung. Bereits die Weimarer Verfassung (1919) gewährte den Kirchen Autonomie, und das Grundgesetz übernahm diese Weimarer Kirchenartikel. In der Nachkriegs-Bundesrepublik etablierten die beiden großen Kirchen – die katholische Caritas und die evangelische Diakonie – ein eigenes System des Arbeitsrechts. Dieses sogenannte “Dritter Weg”-Modell bedeutet, dass kirchliche Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretungen Arbeitsbedingungen in paritätischen Kommissionen aushandeln, außerhalb der Tarifautonomie des allgemeinen Arbeitsrechts. Streiks und Aussperrungen sind in kirchlichen Einrichtungen traditionell ausgeschlossen, um den Dienst am Nächsten nicht zu gefährden. Daneben schufen die Kirchen eigene Arbeitsordnungen (z.B. die Grundordnung des kirchlichen Dienstes in der katholischen Kirche), die Loyalitätsobligationen festlegten. Kirchenmitgliedschaft wurde über Jahrzehnte hinweg häufig generell als Einstellungsvoraussetzung gesehen – mit der Begründung, dass jedes kirchliche Werk ein gemeinsamer Glaubensauftrag eint. So konnten Caritas und Diakonie Bewerber ablehnen oder Mitarbeiter entlassen, wenn diese nicht der richtigen Konfession angehörten oder gegen kirchliche Moralvorstellungen verstießen (z.B. Wiederheirat nach Scheidung oder Eingehen einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft in katholischen Einrichtungen). Staatliche Gerichte gewährten den Kirchen hierfür lange Zeit einen weiten Spielraum und nahmen Eingriffe nur bei evidenten Rechtsverstößen vor (sogenannte Plausibilitäts- und Missbrauchskontrolle). Prägende Entscheidungen des BVerfG – etwa in den 1980er und 1990er Jahren – bestätigten im Kern diese Sonderrolle des kirchlichen Dienstes. Die hohe Zahl kirchlicher Sozialeinrichtungen (Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten etc.), die häufig mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, führte immer wieder zu gesellschaftlichen Debatten: Inwieweit dürfen kirchliche Träger als “Arbeitgeber zweiter Ordnung” auftreten, die staatliche Gleichbehandlungsgrundsätze nicht vollumfänglich beachten – insbesondere, wenn sie öffentliche Mittel angenommen haben?


Jüngere Entwicklungen zeigen jedoch eine Bewegung hin zu mehr individueller Freiheit im kirchlichen Arbeitsrecht. Insbesondere die katholische Kirche geriet ab 2010 verstärkt unter öffentlichen Druck, ihre strikten Regeln zu lockern. 2015 änderten die Bischöfe die Grundordnung dahin, dass etwa eine Wiederverheiratung nach Scheidung nicht mehr in jedem Fall zur Kündigung führt. Noch bedeutsamer: 2022 beschlossen die deutschen Bischöfe, dass die private Lebensführung grundsätzlich keine Kündigungsgründe mehr darstellen soll – weder die sexuelle Orientierung noch eine zivil wiederverheiratete Ehe führen künftig zum automatischen Ausschluss aus katholischen Arbeitsverhältnissen. Diese Reform, maßgeblich befördert durch Initiativen wie #OutInChurch (ein Coming-Out von 125 queeren Mitarbeitenden der Kirche), markiert einen 180-Grad-Wandel in Teilen des katholischen Arbeitsrechts – jedoch nur für Angestellte, nicht für beschäftigte Geistliche. Auch die evangelische Diakonie hat bereits vor einiger Zeit differenziert, für welche Stellen eine Kirchenzugehörigkeit erforderlich ist und für welche nicht. Beispielsweise wird bei rein administrativen oder technischen Jobs heute oft auf das Konfessionskriterium verzichtet. Allerdings bleibt die formale Rechtslage im AGG (§ 9) bestehen: Dort ist eine zulässige unterschiedliche Behandlung vorgesehen, wenn eine Religionsgemeinschaft von Bewerbern eine bestimmte Religionszugehörigkeit “aufgrund ihres Selbstverständnisses” verlangt und dies unter Beachtung des EU-Rechts im konkreten Fall wesentlich, gerechtfertigt und rechtmäßig ist. Die praktische Anwendung dieses Paragraphen war lange von nationaler Rechtsprechung geprägt – bis einschneidende Urteile des EuGH ab 2018 eine Neuorientierung verlangten.


Europäische Rechtsprechung: EuGH-Urteile Egenberger und „Chefarzt“ (IR/JQ)


Aufgrund der Europäischen Antidiskriminierungsrichtlinie (2000/78/EG) und ihrer Umsetzung ins deutsche AGG unterliegen nun auch kirchliche Arbeitgeber dem Einfluss des EU-Rechts. Im Jahr 2018 fällte der EuGH zwei bedeutsame Urteile, welche den deutschen Sonderweg im Kirchenarbeitsrecht teilweise korrigierten. Erstens das Urteil in der hier genannten Rechtssache Egenberger (C-414/16) vom 17. April 2018: Darin stellte der EuGH klar, “dass kirchliche Entscheidungen durch Gerichte überprüfbar sein müssen”. Insbesondere müsse im Einzelfall geprüft werden, ob eine Anforderung wie die Konfession objektiv geboten und angemessen für die betreffende Stelle ist. Mit anderen Worten: Die Glaubensgemeinschaft darf zwar ein Ethos definieren, aber die konkrete Anwendung (etwa eine Einstellungsbedingung) muss verhältnismäßig sein und unterliegt gerichtlicher Kontrolle. Dieses Urteil erging auf Vorlage des BAG genau im hier besprochenen Fall der Vera Egenberger. In der Folge setzte das BAG die EuGH-Vorgaben um und sprach Egenberger eine Entschädigung nach AGG zu, da es die Kirchenmitgliedschaft im Kontext der ausgeschriebenen Stelle nicht als essenzielle Anforderung ansah.


Zweitens entschied der EuGH am 11. September 2018 im Fall IR gegen JQ (C-68/17) – häufig der “Chefarzt-Fall” genannt. Hier ging es um einen katholischen Chefarzt (JQ), dem ein katholisches Krankenhaus wegen Wiederheirat nach Scheidung gekündigt hatte, während in einer vergleichbaren Position ein evangelischer (für die katholische Kirche also formell ebenfalls “nicht rechtgläubiger”) Arzt nicht denselben Loyalitätsanforderungen unterworfen worden wäre. Der EuGH urteilte, dass eine solche Ungleichbehandlung wegen der Religion unzulässig ist, wenn die Religionszugehörigkeit bzw. die daran geknüpfte Loyalitätspflicht für die fragliche Stelle keine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. Das implizierte, dass die deutsche Praxis, unterschiedliche Maßstäbe für Konfessionsangehörige und -fremde zu setzen, europarechtswidrig sein kann, sofern kein objektiver Rechtfertigungsgrund nachweisbar ist. Insgesamt “schrieb” der EuGH damit den Diskriminierungsschutz im kirchlichen Arbeitsrecht fort und verlangte eine striktere Verhältnismäßigkeitsprüfung durch nationale Gerichte.


Diese EuGH-Rechtsprechung wurde in Deutschland teils kontrovers diskutiert: Kirchliche Vertreter sahen darin einen Eingriff in das verfassungsrechtlich garantierte Selbstbestimmungsrecht, während Arbeitnehmervertreter und säkulare Stimmen die Stärkung der individuellen Rechte begrüßten. Wichtig ist, dass der EuGH sich dabei auch auf Art. 17 AEUV stützte, der den Status der Kirchen in den Mitgliedstaaten respektiert, ihn aber nur als Abwägungsgebot und nicht als absoluten Vorrang versteht. Sprich: Die EU achtet die kirchliche Eigenständigkeit, verlangt aber die Balance mit anderen Grundrechten (hier dem Nichtdiskriminierungsgebot). In Deutschland folgten auf die EuGH-Urteile Anpassungen in der Gerichtspraxis und intern bei den Kirchen. Viele kirchliche Einrichtungen begannen – noch bevor höchstrichterliche Entscheidungen ergingen – “stärker zu differenzieren und die Nähe der Tätigkeit zum kirchlichen Ethos darzulegen”, d.h. die Stellenprofile dahingehend zu überprüfen, ob wirklich eine Religionszugehörigkeit nötig ist. Vor diesem Hintergrund war die Entscheidung des BVerfG 2025 mit Spannung erwartet worden: Würde Karlsruhe die Linie des EuGH bestätigen oder das Rad zurückdrehen?


Theologische Perspektiven: Institutionelle Selbstbestimmung vs. individuelle Freiheit


Die Kontroverse berührt nicht nur juristische, sondern auch theologische Grundfragen. In der christlichen Ethik stehen sich hier zwei Werte gegenüber: Zum einen die Freiheit der Kirche als Gemeinschaft, ihr Zeugnis und ihre Lehre authentisch zu leben (institutionelle Selbstbestimmung); zum anderen die Würde und Gewissensfreiheit des Einzelnen, der seinen Glauben (oder Nichtglauben) und Lebensentwurf frei wählen kann. Und drittens geht es auch um zwei korporative Akteure, Kirche und Staat, wenn es darum geht, dass der Staat bzw. die Jurisprudenz die Kirche einnorden soll.


Karl Rahner, einer der einflussreichsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts, betonte die Allgegenwart von Gottes Gnade in der Welt – Stichwort “anonyme Christen” – was impliziert, dass auch Nicht-Mitglieder oder Andersgläubige am Heilshandeln mitwirken können. Übertragen auf dieses Thema bedeutet Rahners inklusiver Ansatz, dass ein kirchlicher Auftrag (z.B. Nächstenliebe, Caritas) auch von Menschen guten Willens außerhalb der kirchlichen Amtskirche mitgetragen werden kann. Wenn also eine qualifizierte konfessionslose Sozialpädagogin an einem kirchlichen Projekt mitarbeitet, widerspricht das nicht notwendigerweise dem christlichen Ethos – im Gegenteil, es kann Ausdruck einer weiten Ekklesiologie sein, die Gottes Wirken nicht auf die sichtbare Kirche begrenzt.


Hans Küng, ein prominenter reformkatholischer Theologe und Kirchenkritiker, kämpfte ebenso zeitlebens für mehr “Freiheit in der Kirche”. Sein Eintreten für Menschenrechte und Ökumene legte nahe, dass die Kirche nicht durch autoritäre Regeln oder Ausschlüsse glaubwürdiger wird, sondern durch gelebte Toleranz und Dialog. Küng sah starre kirchliche Wahrheitsansprüche oft als fundamentalistisch und plädierte für eine Kirche, die Vertrauen in die persönliche Gewissensentscheidung der Gläubigen hat. Übertragen bedeutet dies: Eine Institution, die Christliche Nächstenliebe predigt, sollte auch im eigenen Arbeitsrecht Barmherzigkeit und Gerechtigkeit üben – nicht etwa Mitarbeiter wegen privater Lebensentscheidungen maßregeln.


Aus der Gender-Perspektive lässt sich mit Judith Butler fragen, wie Macht durch normative Zugehörigkeitsanforderungen ausgeübt wird. Butler, als queer-feministische Denkerin, kritisiert starre Identitätskategorien und die Ausgrenzung von Lebensweisen, die nicht der Norm entsprechen. Im Kontext kirchlicher Arbeitswelt heißt das: Anforderungen wie die heteronormative Ehe oder die Vorstellung des makellosen, männlichen Priesterbildes sind Konstrukte, die bestimmte Personen (z.B. geschiedene Wiederverheiratete, homosexuelle Paare, konfessionslose Frauen etc.) systematisch ausschließen. Eine kritische theologische Reflexion unter Einbeziehung von Butler fragt: Dient es wirklich dem Evangelium, wenn Institutionen strikte Zugehörigkeitsregeln aufrechterhalten, die Menschen an der Mitarbeit hindern, selbst wenn sie die Werte der Einrichtung teilen? Oder ist dies eine Form von performativer Machtausübung – die Kirche setzt durch, wer als “zugehörig” gilt und erzeugt damit die Realität von Innen- und Außenseitern. Insbesondere die Kategorie Geschlecht und Sexualmoral war lange ein Feld, in dem kirchliches Selbstbestimmungsrecht gegen individuelle Selbstentfaltung stand. Hier sind jüngst innerkirchlich Stimmen laut geworden, die eine Weiterentwicklung der Lehre fordern, damit die Kirche nicht zum diskriminierenden Relikt wird, sondern zum inklusiven Raum, in dem “Einheit in Vielfalt” gelebt wird. Theologen wie Judith Butler (obwohl keine Theologin im engeren Sinn) inspirieren die Frage, ob die Identität einer religiösen Gemeinschaft wirklich gefährdet ist, wenn sie Diversity zulässt – oder ob nicht vielmehr gilt: Die Botschaft der Nächstenliebe erfüllt sich erst, wenn alle Menschen ohne Ansehen von Herkunft, Geschlecht oder Lebensstand teilhaben können.


Kurzum: Theologisch steht zur Debatte, was höher wiegt – die kollektive Identitätssicherung der Kirche oder die persönliche Freiheitsverheißung des christlichen Glaubens für jede einzelne Person – und wie der Staat als Kollektiv die Kirche als Institution schließlich bei Missachtung von Menschenrechten maßregeln muss. Kirchenväter wie Paulus mahnten: “Zur Freiheit hat uns Christus befreit” (Gal 5,1) – diese Freiheit soll nach kritischer Ansicht auch innerhalb der Kirche gelten, etwa als Freiheit des Gewissens und der Lebensführung, solange die grundlegenden Werte nicht aufgegeben werden. In diesem Sinne lässt sich argumentieren, dass die Kirche selbst Glaubwürdigkeit verliert, wenn sie rigide auf Selbstbestimmung pocht und dabei Menschen ausschließt. Eine dienende Kirche (nach dem Vorbild Jesu, der mit Außenseitern Umgang pflegte) strahlt grundsätzlich eher durch Integration und Großzügigkeit als durch Abgrenzung.


Kirche als gesellschaftlicher Akteur: Soziologische und demokratietheoretische Überlegungen


Jenseits der theologischen Binnenperspektive ist die Rolle der Kirchen im öffentlichen Raum ein klassisches Thema für Soziologie und Demokratietheorie. Jürgen Habermas prägte den Begriff der “post- säkularen Gesellschaft” und betonte, dass in einem demokratischen Gemeinwesen auch religiöse Gemeinschaften legitime Stimmen im öffentlichen Diskurs sind. Zugleich forderte er eine “Übersetzung” religiöser Normen in allgemein zugängliche, säkulare Argumente, wenn sie ins politische Gesetz einfließen sollen. Übertragen auf diesen Kontext bedeutet das: Wenn die Kirchen im Sozial- und Bildungsbereich staatlich refinanzierte Dienstleistungen erbringen (Krankenhäuser, Kitas, Schulen in kirchlicher Trägerschaft etc.), müssen sie begründen können – auch gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit – warum und wo sie besondere Regeln anwenden. Order gar: sie dürfen keine besonderen Regeln anwenden, die den staatlichen Regeln wie Menschenwürde, Gleichheitsgeboten und Antidiskriminierung widersprechen. Viel mehr noch, wäre dieses der Fall, muss der Staat unverzüglich die Zustände in der Kirche korrigieren. Rechtsprechung muss dieses berücksichtigen und im Gesamt-Konstrukt bewerten.


Eine Forderung nach Kirchenmitgliedschaft als Job-Voraussetzung muss sich einer säkularen Gesellschaft als sachlich notwendig darstellen lassen (z.B. bei Pfarrern oder Religionslehrern leuchtet es ggf. ein, bei einer Krankenschwester oder IT-Techniker in einem kirchlichen Krankenhaus schon weniger und bei einer Projektleitung für eine sozialwissenschaftlichen Studie über Diskriminierung ist theologische Kompetenz gar nicht gefordert). Habermas’ Diskurstheorie würde hier wohl verlangen, dass kirchliche Arbeitgeber die Gründe für ihre Personalpolitik transparent machen und sich der gesellschaftlichen Debatte stellen. Dies entspricht übrigens dem, was das BVerfG nun verlangt – eine Darlegungslast der Kirchen, weshalb eine Stelle die Konfession erfordert.


Ernst-Wolfgang Böckenförde, selbst Verfassungsrichter und katholischer Intellektueller, ist bekannt für das Diktum: “Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann”. Damit meinte er, dass der Staat auf moralisch-kulturelle Grundlagen angewiesen ist, die oft aus der Religion kommen – etwa Solidarität, Verantwortungsgefühl, Sinnstiftung. Dieses Argument wird von kirchlicher Seite gerne angeführt, um die bedeutende Rolle der Kirchen im Sozialwesen zu betonen. In der Tat sind Caritas und Diakonie mit Millionen von Mitarbeitern die größten Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Böckenförde betonte aber auch die klare Trennung von Staat und Kirche: Religion ist kein staatliches Anliegen mehr, sondern Teil der Zivilgesellschaft. Daraus folgt, dass Kirchen zwar Eigenständigkeit genießen, aber kein Sonderrecht, das über dem allgemeinen Gesetz stünde. In einer pluralistischen Demokratie müssen alle gemeinschaftlichen Akteure – also auch Kirchen – sich die Frage gefallen lassen, ob ihre internen Normen mit den Grundwerten der Gesellschaft vereinbar sind. Sind sie es nicht, muss der Staat aktive werden und dagegen vorgehen.


Der pluralistische Staat privilegiert keine Religion (Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 1 WRV: “Es besteht keine Staatskirche”), sondern gewährt allen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Gleichbehandlung. Dies kann man so lesen, dass innerhalb des “Schrankensystems” (der für alle geltenden Gesetze) kein Akteur gänzlich von allgemeinen Gleichheitsanforderungen ausgenommen ist.
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Die Szene zeigt eine symbolische Bewerbungssituation, in der mehrere gleich qualifizierte Personen vor einer Tür mit der Aufschrift „Arbeitsplatz“ stehen. Ein Türsteher entscheidet über Zugang oder Ablehnung nicht anhand der Unterlagen, sondern offensichtlich nach unsichtbaren, nicht sachlichen Kriterien. Während ein Antrag mit einem grünen „Zugang“-Symbol versehen ist, wird ein anderer mit „Abgelehnt“ gestempelt. Die Schilder im Hintergrund – „Gleiche Arbeit – unterschiedliche Regeln“ und „Gleicher Mensch, unterschiedlicher Stellenzugang“ – verdeutlichen den zentralen Konflikt: Trotz gleicher Qualifikation und Tätigkeit wird der Zugang zum Arbeitsplatz – beispielsweise in der wissenschaftlichen Theologie oder der weiblichen besetzten Stelle einer Bischöfin – ungleich geregelt. Das Bild kritisiert damit strukturelle Ungleichbehandlung und macht sichtbar, wie institutionelle Kriterien Gleichheitsprinzipien unterlaufen können.


Abbildung 2: Zugang nach Glauben – Gleichheit vor der Tür.






Einige aktuelle Stimmen in Politik und Rechtswissenschaft plädieren daher für eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts – weg von flächendeckenden Konfessionsauflagen, hin zu einem System, das nur dort Ausnahmen zulässt, wo es für die Glaubwürdigkeit wirklich nötig ist. Im Koalitionsvertrag der früheren Ampel-Regierung (SPD–Grüne–FDP, Dezember 2021) ist etwa angekündigt gewesen, zu prüfen, “inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Antidiskriminierungsrecht anzupassen” sei. Für den Vertrag der 2025 fortfolgenden Legislaturperiode mit Koalitionsvereinbarung der CDU/CSU und SPD („Große Koalition“ ab 2025) existieren Hinweise auf eine Vereinbarung zwischen CDU/CSU und SPD (Titel: „Verantwortung für Deutschland“) – dort werden viele Arbeits- und Gleichstellungspolitikvorhaben genannt. Dies zeigt den gesellschaftlichen Druck: In Zeiten sinkender Kirchenmitgliedschaft und wachsender Vielfalt wird es als anachronistisch empfunden, dass ein beträchtlicher Teil des Arbeitsmarkts (kirchliche Einrichtungen) vom allgemeinen Gleichheitsgrundsatz teils abweicht. Sozialwissenschaftlich und soziologisch betrachtet, sind die Kirchen hier gefordert, ihre Sonderrolle neu zu legitimieren, wollen sie nicht weiter an sozialer Akzeptanz verlieren. Demokratietheoretiker würden hinzufügen: Die Loyalität der Bürger zu gemeinsamen Werten speist sich auch aus der Kohärenz des Rechtssystems – Doppelmoral oder “two sets of rules” (eine für Kirchen, eine für alle anderen) können das Gerechtigkeitsempfinden beeinträchtigen.


Das BVerfG-Urteil 2 BvR 934/19 im Detail: Argumentation und Kritik


Wie hat das Bundesverfassungsgericht im Egenberger-Beschluss 2025 nun versucht, all diese Spannungen aufzulösen? Zunächst stellte das BVerfG klar, dass es die EuGH-Rechtsprechung akzeptiert und kein europarechtlicher Konflikt vom Zaun gebrochen wird. Der Zweite Senat betonte ausdrücklich, der EuGH habe mit Egenberger und dem Chefarzt-Urteil zwar den Freiraum der Religionsgemeinschaften eingeschränkt und den Diskriminierungsschutz gestärkt, es “[bedeutet] jedoch nicht, dass die Rechtsposition der Religionsgemeinschaften in der Abwägung übergangen würde”. Vielmehr biete das Unionsrecht “einen strukturell vergleichbaren Schutz” wie das deutsche Verfassungsrecht. Insbesondere sah Karlsruhe keinen Ultra-vires-Akt des EuGH – also keine Kompetenzüberschreitung –, was eine wichtige Weichenstellung war, um den Dialog mit Luxemburg nicht abbrechen zu lassen. Ein Ultra-vires-Akt ist ein Handeln eines Organs (besonders der EU), das über seine rechtliche Kompetenz hinausgeht. Er gilt als rechtswidrig und kann von nationalen Gerichten – vor allem vom Bundesverfassungsgericht – für unbeachtlich erklärt werden, um die verfassungsmäßige Kompetenzordnung zu wahren. In Bezug auf Art. 17 AEUV (Achtung des Kirchenstatus durch die EU) schloss sich das BVerfG der Sicht an, dass dieser Artikel nur zu einer Pflicht zur Ergebnisoffenheit in der Abwägung, nicht aber zu Immunität der Kirchen gegenüber EU-Diskriminierungsrecht führt.


In der Sachprüfung des konkreten Falls bestätigte das BVerfG zwar die bereits erwähnte stufige Prüfformel, warf dem BAG jedoch vor, diese falsch angewandt zu haben. Nach Auffassung des BVerfG hatte die Diakonie durchaus plausibel dargelegt, warum gerade für die ausgeschriebene Stelle (Erarbeitung eines Berichts zur UN-Antirassismuskonvention) eine christliche Perspektive wesentlich sei – nämlich um eine christliche Sicht auf Menschenrechtsverletzungen in den Bericht einfließen zu lassen. Das BAG habe aber stattdessen “sein eigenes Verständnis einer glaubwürdigen Vertretung des kirchlichen Ethos nach außen an die Stelle des Selbstverständnisses der Diakonie gesetzt”. Konkret: Das BAG zweifelte, ob für diese Tätigkeit eine Kirchenmitgliedschaft wirklich erforderlich sei, und bewertete die Bedeutung der Stelle anders als die Kirche selbst. Damit – so das BVerfG – habe das BAG der Kirche nicht das verfassungsgebotene Gewicht eingeräumt und ihren Entscheidungsspielraum verkannt.


Das BVerfG verlangt künftig von den Fachgerichten eine präzisere Justifizierung: Kirchliche Arbeitgeber müssen darlegen, inwiefern eine Stelle für das kirchliche Selbstverständnis relevant ist und warum deshalb bestimmte Anforderungen gestellt werden. Diese Darlegungen sind gerichtlich auf Plausibilität und Verhältnismäßigkeit zu prüfen – aber ohne, dass der Staat den kirchlichen Glaubensinhalt bewertet. Mit dieser Linie, so lässt sich zusammenfassen, hat Karlsruhe im Ergebnis den Schutz des Selbstbestimmungsrechts bekräftigt, aber zugleich dessen “Europäisierung” akzeptiert. Es ist keine völlige Rolle rückwärts zu früheren Zeiten, in denen die Gerichte kaum Einblick nehmen durften, sondern eine Neujustierung: Die Kirchen dürfen weiterhin Konfessionszugehörigkeit fordern, wenn sie dafür eine nachvollziehbare glaubensbezogene Notwendigkeit darlegen. Staatliche Gerichte dürfen diese Notwendigkeit voll überprüfen – freilich ohne eigene Theologie zu betreiben. Das BVerfG brachte es mit der Formel auf den Punkt: “Je größer die Bedeutung der betroffenen Position für die religiöse Identität der Religionsgemeinschaft (...), desto mehr Gewicht besitzt der von der Kirche in Wahrnehmung ihres Selbstbestimmungsrechts vorgetragene Belang und ein daraus abgeleitetes Erfordernis der Kirchenmitgliedschaft.” Gleichzeitig ist der Gegensatz zum Diskriminierungsschutz nicht negiert: Dem hohen Rang des Benachteiligungsverbots sei ebenfalls Rechnung zu tragen – insb. wenn eine Stelle wenig religiösen Bezug hat.


Rezeption und Kritik


Die unmittelbaren Reaktionen auf das Egenberger-Urteil fielen unterschiedlich aus. Vertreter der Kirchen begrüßten den Beschluss erwartungsgemäß. So erklärte der Diakonie-Vorstand Jörg Kruttschnitt: “Kirche und Diakonie dürfen in ihrer Einstellungspraxis in begründeten Fällen eine Kirchenmitgliedschaft voraussetzen. Dies steht nicht im Widerspruch zum europäischen Antidiskriminierungsrecht. Staatliche Gerichte dürfen bei der Überprüfung einer Stellenbesetzung theologische Wertungen nicht selbst treffen – das obliegt den kirchlichen Arbeitgebern”. Diese Sichtweise betont die neu gewonnene Tonalität: Karlsruhe habe bestätigt, dass § 9 AGG in Einklang mit EU-Recht genutzt werden kann, sofern sorgfältig begründet wird. In der Tat gaben einige Arbeitsrechtler dem BVerfG Lob für den vermiedenen Kollisionskurs mit dem EuGH: Der Beschluss sei “sehr salomonisch und klug, weil er den offenen Konflikt mit dem EuGH vermeidet und die beiden Rechtsprechungslinien harmonisiert”, so Prof. Stefan Greiner. Greiner und andere hoben hervor, dass der EuGH-Spielraum vom BVerfG sinnvoll ausgefüllt wurde – nationale Gerichte hätten eben doch etwas mehr Ermessensspielraum, als das BAG meinte, und genau den habe Karlsruhe nun eingefordert. Auch Prof. Gregor Thüsing, der die Diakonie im Verfahren beraten hatte, sieht das ähnlich: Das BAG habe sich “zu tief verbeugt” vor dem EuGH, indem es glaubte, keinerlei eigenständigen Bewertungsspielraum mehr zu haben. Das BVerfG habe klargestellt, dass die EuGH-Auslegung zwar “dogmatisch sportlich” gewesen sei, aber hinnehmbar – und man nun eben mit kühlem Kopf die Balance halten müsse.


Doch worum geht es eigentlich wirklich? Nicht entscheidend ist, ob sich ein nationales Gericht vor dem Europäischen Gerichtshof verbeugt – entscheidend ist, ob sich die Republik vor dem Altar verbeugen muss! Nochmals: Im Kern steht die Frage, ob ein fachlich qualifizierter Mensch einen Studienbericht mit christlicher Perspektive auf Menschenrechtsverletzungen verfassen kann, ohne selbst Kirchenmitglied zu sein. Man mag unterscheiden wollen, ob diese Person nie einer Konfession angehört hat oder die Kirche irgendwann verlassen hat. Wichtiger ist jedoch, ob sie versteht, was eine christliche Perspektive bedeutet – und wie sich diese auf Menschenrechtsfragen anwenden lässt. Selbstverständlich sollte eine sozialwissenschaftlich oder vergleichbar ausgebildete Person dazu in der Lage sein.


Aus wissenschaftlicher Sicht steht die Kompetenz im Vordergrund: Ein:e Sozialwissenschaftler:in wird in der Lage sein, christliche Ethik und Lehrmeinungen zu erfassen, zu kennen und im Kontext von Menschenrechten zu erläutern – unabhängig von der eigenen Religionszugehörigkeit.


Schließlich muss auch niemand an Krebs erkrankt sein, um eine Krebsstudie zu verfassen, und niemand muss Alkoholiker sein, um über Alkoholismus zu forschen.


Wichtig ist, dass die Person sich in christlicher Ethik, Theologie und Geschichte auskennt und methodisch sauber arbeitet.


Ob jemand nie einer Religion angehörte oder den Glauben später verlassen hat, sagt wenig über die Fähigkeit aus, eine christliche Sichtweise nachzuvollziehen. Theolog:innen und Religionswissenschaftler:innen befassen sich oft akademisch mit Glaubensinhalten, ohne diese privat zu teilen. Eine konfessionslose Forscherin kann durchaus die Prinzipien christlicher Menschenwürde und Nächstenliebe verstehen und deren Verletzungen kritisch beleuchten. Entscheidend ist die wissenschaftliche Herangehensweise: Quellenstudium (z.B. Bibel, kirchliche Verlautbarungen), Kenntnis christlicher Soziallehren und ethischer Positionen ermöglichen es, die „christliche Sicht“ darzustellen. Ebenso könnten etwa Historiker den Blickwinkel vergangener Epochen beschreiben, ohne selbst Teil jener Zeit zu sein. Glaube ist hier Gegenstand der Analyse, nicht Voraussetzung auf Seiten der Analystin.


Ist es also wirklich nötig, persönlich fromm zu sein, um über christliche Ethik zu schreiben? Fachlich gesehen: nein. Eine sozialwissenschaftliche Studie mit christlicher Sichtweise erfordert die Fähigkeit, christliche Werte und Lehren auf bestimmte Probleme anzuwenden. Dies kann durch Studium und analytisches Verständnis erreicht werden. Persönliche Frömmigkeit mag Motivation und Innensicht verstärken, doch sie garantiert weder qualitativ bessere Ergebnisse noch ist sie unentbehrlich.


Daher spricht fachlich nichts dagegen, dass auch Konfessionslose einen Bericht mit christlicher Perspektive verfassen – solange sie die inhaltlichen Grundlagen beherrschen.


Gerade eine wissenschaftliche Studie sollte objektiv und kritisch reflektieren, was verschiedene christliche Traditionen zu Menschenrechten sagen. Das kann sogar von Vorteil sein, wenn die Autorin etwas distanziert und unvoreingenommen an die Materie herangeht. Ein gläubiger Christ könnte umgekehrt Schwierigkeiten haben, kritische Distanz zu wahren, während eine externe Fachkraft neutraler analysiert. Wichtig ist also nicht der eigene Glaube, sondern die Bereitschaft, sich in die christliche Denkwelt hineinzuarbeiten – was Teil einer guten Ausbildung in Theologie, Ethik oder Sozialwissenschaft sein kann.


Wenn also eine konfessionslose Sozialwissenschaftlerin mit theologischer Zusatzqualifikation eine solche Studie erstellen könnte, ihre Bewerbung aber dennoch an der fehlenden Kirchenzugehörigkeit scheitert, wäre das nicht nur Diskriminierung, sondern eine Kapitulation der Wissenschaft. Das Urteil dokumentiert dann nicht die Freiheit der Kirche, sondern die Unterwerfung der Wissenschaft unter institutionellen Glaubenszwang.


Es stellt sich sogar die weitergehende Frage – auf die in der Einleitung schon vorgegriffen wurde: Kann ein Verfassungsrichter ohne Konfession diese Fragen überhaupt unparteiisch beurteilen? Und falls er einer Kirche angehört – wo liegt dann sein Bias? Hier berührt das Verfahren nicht nur die Grenzen kirchlicher Selbstbestimmung, sondern auch die Glaubwürdigkeit der richterlichen Neutralität in religiös sensiblen Fragen.


Objektive Forschung zählt weniger als subjektive Glaubensmerkmale. Für die Wissenschaft wäre das fatal, denn sie beruht darauf, dass Kenntnis und Methode wichtiger sind als persönliche Identität. Wenn nur Kirchenmitglieder über christliche Werte forschen dürften, würde dies ein geschlossenes System schaffen, das den intersubjektiven Austausch begrenzt. Man würde riskieren, dass kritische externe Perspektiven fehlen und dass Forschung sich in einer Blase bewegt.


Aus der Sicht der Kirche mag die Ablehnung hingegen kein Misstrauen in die Wissenschaftsfähigkeit sein, sondern der Wunsch, dass jemand die Werte authentisch verkörpert. Dennoch: Wo zieht man die Grenze? Muss künftig jeder Politologe katholisch sein, um über katholische Soziallehre zu publizieren? Wohl kaum. Die Kirche selbst betreibt Universitäten und Fakultäten, an denen auch Nichtgläubige lehren und forschen. Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) und Gleichbehandlung sind hohe Güter. Ein Urteil, das konfessionslosen Expert:innen den Zugang zu Forschungsprojekten mit christlichem Bezug verweigert, würde ein problematisches Signal senden: Es würde dokumentieren, dass akademisches Verständnis zweitrangig ist gegenüber institutioneller Loyalität. Einige Kommentatoren sehen im genannten Urteil tatsächlich einen Rückschritt. Die Gefahr besteht, dass man unter dem Deckmantel religiöser Autonomie strukturelle Ausgrenzung legitimiert. In einer pluralen Gesellschaft sollte jedoch gelten: Die Erkenntnisse der Wissenschaft stehen allen offen – und ebenso können alle, die qualifiziert sind, zu Erkenntnissen beitragen, unabhängig von ihrer Konfession.


So kommentierte der Arbeitsrechtler Jacob Joussen, es bestanden „erhebliche Zweifel, ob die Abwägung wirklich zulasten der Bewerberin ausfallen kann“. Mit anderen Worten: Es ist fraglich, ob die Anforderungen der Stelle wirklich eine persönliche Kirchenmitgliedschaft erforderten, da die Aufgabe – einen Bericht über Diskriminierung und Menschenrechte zu erstellen – primär fachliches Können voraussetzt. Dies zeigt, dass auch innerhalb der Kirche nahestehenden Kreise die Notwendigkeit solcher Loyalitätsklauseln für wissenschaftliche Tätigkeiten kritisch gesehen wird.


Weitere kritische Stimmen kamen zudem aus säkularen und Arbeitnehmerrechtlichen Lagern. So spricht die Juristin Jessica Hamed von einem “Pyrrhussieg der Kirche”: Zwar habe die Diakonie formal gewonnen, doch um welchen Preis? – fragt sie. Das BVerfG habe die EuGH-Rechtsprechung vollumfänglich bestätigt und lediglich einen Abwägungsfehler des BAG moniert. Die Folge sei eine deutlich engere Kontrolle künftiger Fälle durch staatliche Gerichte: “Anders als bisher müssen die Kirchen nun Gründe dafür angeben, wenn sie besondere Loyalitätsforderungen an Arbeitnehmer stellen... und das können die staatlichen Gerichte jetzt im Einzelnen überprüfen. Das hätte das BVerfG vor ein paar Jahren noch als Aufruhr und Ketzerei betrachtet.”. Ähnlich äußerte sich die ehemalige BAG-Richterin Ulrike Brune: Die Entscheidung sei eigentlich ein Eigentor für die Kirchen, denn Religionszugehörigkeit dürfe nur noch verlangt werden, wenn es der “religiöse Sendungsauftrag” erfordere – und genau das müssten die Kirchen nun überzeugend darlegen, unter den wachsamen Augen der Arbeitsgerichte. Diese Sicht betont, dass das BVerfG weggerückt ist von einem nahezu unantastbaren Raum kirchlicher Autorität hin zu einer justiziablen Pflicht zur Sachbegründung. Aus Perspektive des Diskriminierungsschutzes bleibt abzuwarten, ob das BAG in der Neuverhandlung Egenberger nicht erneut zu Gunsten der Klägerin entscheiden wird – nur diesmal mit sorgfältigerer Begründung, die einer Verfassungskontrolle standhält.


In der Kommentarliteratur wird zudem diskutiert, welche Signalwirkung der Beschluss hat. Einige sehen darin eine Festigung des kooperativen Verhältnisses zwischen deutschem Verfassungsrecht und EU-Recht: Karlsruhe habe gezeigt, dass die Identitätsschutzklauseln (Art. 140 GG und auch Art. 17 AEUV) ernst genommen, aber nicht absolut gesetzt werden. Andere merken an, dass das BVerfG den Konflikt letztlich eine Ebene tiefer verlagert hat: Weg von Luxemburg vs. Karlsruhe hin zu Karlsruhe vs. Erfurt (BAG). Schon 2014 hatte das BVerfG das BAG gerügt, es habe die Bedeutung des kirchlichen Rechts verkannt – und 2025 ist es erneut so. Für die Praxis heißt das: Kirchliche Arbeitgeber werden noch mehr darauf achten, im Vorfeld Stellenprofile sauber zu definieren. „Die Kirchen müssen die Relevanz einer Stelle für das kirchliche Selbstverständnis künftig klarer herausarbeiten” resümiert ein Kommentar – es ist keine Rückkehr zur alten Lage, sondern eine “selbstbewusste Neujustierung ... unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben”.


Auch wirft der Fall ein Licht auf die Unparteilichkeit der Justiz in religiösen Fragen. Die oben genannte Frage „Kann ein Verfassungsrichter ohne Konfession diese Fragen überhaupt beurteilen?“ klingt provokativ, denn sie unterstellt, jemand ohne eigenen Glauben könne die Bedeutung religiöser Belange vielleicht nicht nachvollziehen. Ebenso ließe sich umgekehrt fragen: Wenn ein Richter gläubig und konfessionsgebunden ist – besteht dann ein Bias zugunsten der Kirche? Idealerweise sollten persönliche Überzeugungen eines Richters keine Rolle spielen. Die Rechtsprechung bemüht sich um objektive Kriterien: Hier etwa das Prüfschema, ob eine Anforderung an Bewerber „wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt“ im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist und wie sie mit dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht abzuwägen ist. Solche rechtlichen Maßstäbe können Richter unabhängig von ihrer eigenen Religiosität anwenden.


Dennoch zeigt die Debatte, dass in Grenzfällen die Wertehaltung der Entscheidenden von Einfluss sein kann. Ein eher säkular orientierter Richter könnte tendenziell den Diskriminierungsschutz stärker gewichten, während ein kirchennah geprägter Richter die Autonomie der Glaubensgemeinschaft höher einschätzt. Im Bundesverfassungsgericht urteilen jedoch acht Richter:innen pro Senat gemeinsam, was die Gefahr eines einseitigen Bias mindert. Im vorliegenden Urteil haben die Karlsruher Richter die Kirchenposition gestärkt – ob das an persönlichen Glaubensbiografien lag oder rein juristisch begründet war, lässt sich von außen kaum feststellen. Dass ein erfahrener Kirchrechtler wie Joussen das Resultat „überraschend“ nannte, deutet an, dass hier juristisch keineswegs eine eindeutige Linie bestand, sondern Interpretationsspielraum. Dieser Spielraum wurde vom Gericht zugunsten der Kirche genutzt.


Wichtig ist: Die Justiz muss über den Konfessionen stehen, also neutral die Balance halten. In der Praxis bedeutet dies, dass Richter ohne Konfession sehr wohl in der Lage sind, religiöse Anliegen zu beurteilen – sie tun es anhand des Grundgesetzes und vorliegender Fakten. Gleichzeitig muss ein religiöser Richter seinen persönlichen Bias reflektieren und sich bewusst auf die Rechtslage stützen, nicht auf sein Herz für die Kirche. Ob konfessionslos oder gläubig, das Richteramt verlangt die Trennung von Person und Amt. Die Frage nach der Konfession des Richters ist daher heikel: Einerseits soll niemand wegen seines Glaubens von bestimmten Fällen ausgeschlossen werden; andererseits muss jeder Richter sich der eigenen Vorprägungen bewusst sein.


Richter:innen sollen objektiv urteilen, aber sie sind keine objektiven Wesen. Sie sind Menschen – mit Biografien, Werten, Weltbildern, Emotionen und Prägungen. Diese Einflüsse verschwinden nicht, wenn jemand die Robe anzieht. Die Justiz ist deshalb institutionell auf Objektivität angelegt, aber personell immer subjektiv vermittelt.


Rechtsprechung ist also keine mathematische Operation, sondern wertende Anwendung allgemeiner Normen auf konkrete Lebenssachverhalte.


Richterliche Objektivität bedeutet also nicht Wertfreiheit, sondern ein methodisches Bemühen, eigene Werte zurückzuhalten, und das Urteil auf nachvollziehbare Gründe zu stützen. Es ist das, was Philosophen „inter-subjektive Nachvollziehbarkeit“ nennen: Ein Urteil ist dann objektiv, wenn andere vernünftige Personen – auch mit anderer Weltanschauung – den Gedankengang nachvollziehen können, selbst wenn sie zum anderen Ergebnis kämen.


Was Richter:innen tun, wenn sie „inter-subjektiv nachvollziehbar“ urteilen, ist methodisch exakt dasselbe, was Wissenschaftler:innen tun, wenn sie Forschung betreiben – besonders in den Geistes-, Sozial- und Rechtswissenschaften. Beide Felder teilen denselben epistemischen Grundsatz: Wahrheit entsteht nicht aus persönlicher Überzeugung, sondern aus nachvollziehbarer Begründung.


Das Ideal der inter-subjektiven Nachvollziehbarkeit bedeutet: Ein Urteil oder eine Studie ist dann wissenschaftlich bzw. rechtlich legitim, wenn andere Fachleute – unabhängig von ihrer eigenen Weltanschauung – die Argumentationslogik, die Quellen und die Methodik verstehen und prüfen können. Es geht also nicht darum, dass alle dasselbe glauben oder fühlen, sondern dass sie nachvollziehen können, wie man zu diesem Ergebnis gekommen ist.




[image: ]


In einem geschlossenen, nüchternen Raum sitzt eine Gruppe nahezu identisch wirkender kirchlicher Würdenträger an einem runden Tisch. Ihre Kleidung, Haltung und Mimik sind stark vereinheitlicht, wodurch Individualität nahezu verschwindet und die Struktur als System in den Vordergrund tritt. Jede dieser Figuren hält ein Buch mit der Aufschrift „Begründung“ in den Händen. Diese Bücher werden nicht gelesen oder kritisch geprüft, sondern lediglich im Kreis weitergereicht – ein symbolischer Akt, der zeigt, dass Argumente nicht überprüft, sondern nur zirkulär bestätigt werden. Über der Szene hängt ein Schild mit der Aufschrift „Objektive Prüfung“. Gerade dieser Kontrast erzeugt die Ironie: Der Anspruch auf Objektivität steht im direkten Widerspruch zur dargestellten Praxis, die keine echte Prüfung, sondern eine geschlossene Selbstbestätigung darstellt. Rechts, hinter einer Glasscheibe, stehen mehrere Wissenschaftler:innen mit Unterlagen und Dokumenten. Sie wirken vorbereitet, sachlich und differenziert, bleiben jedoch ausgeschlossen. Die Glasscheibe fungiert als klare Trennlinie zwischen äußerer, methodischer Erkenntnis und innerer, selbstreferenzieller Entscheidungsstruktur. Ihre Präsenz macht sichtbar, dass alternative, überprüfbare Perspektiven existieren, aber keinen Zugang zum System erhalten. Die reduzierte Farbpalette, die klaren Linien und die ruhige Komposition verstärken die sachliche, fast bürokratische Kälte der Szene. Die Kritik wird nicht durch Überzeichnung, sondern durch strukturelle Klarheit vermittelt: Ein System, das sich selbst prüft, ersetzt Erkenntnis durch Zirkulation – und verwechselt Wiederholung mit Wahrheit.
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